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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Betriebsvereinbarung über den Einsatz der Software „Sally“

§ 1 Gegenstand und Zwecke
1. Diese Betriebsvereinbarung regelt die Einführung und Nutzung der Software „Sally“ zur Transkription, Zusammenfassung und Protokollierung von Besprechungen (Präsenz- und Online‑Meetings) im Betrieb.
2. Zwecke der Nutzung sind insbesondere: Dokumentation von Besprechungsinhalten, Nachverfolgung von Aufgaben/Entscheidungen sowie effiziente Erstellung von Protokollen. Eine Leistungs‑ oder Verhaltenskontrolle von Beschäftigten ist ausgeschlossen.
3. Sally wird ausschließlich zur arbeitsorganisatorischen Dokumentation von Besprechungen eingesetzt. Dazu gehören die Audio- und (optionale) Videoaufzeichnung, die automatische Transkription, inhaltliche Zusammenfassungen (z. B. Beschlüsse, Aufgaben, Fristen) sowie Export-/Teilen-Funktionen. Jede teilnehmende Person kann per Chat-Befehl „opt out“ eine vollständige Löschung aller bis dahin verarbeiteten Meetingdaten auslösen, worauf Sally das Meeting verlässt. Verarbeitet werden Sprachinhalte, optional Videobild, sowie Meeting-Metadaten (Datum, Dauer, Teilnehmerliste soweit technisch verfügbar). Rohdaten, die nur für den Transkriptionsvorgang benötigt werden, werden nach Abschluss dieses Vorgangs automatisch gelöscht; eine darüberhinausgehende Speicherung (z. B. von Aufzeichnungen) erfolgt nur nach Kundeneinstellung. 
4. Details zur Auftragsverarbeitung, zu Sicherheitsmaßnahmen und Unterauftragsverarbeitern ergeben sich aus dem zwischen dem Arbeitgeber und der Aliru GmbH abgeschlossenen AVV sowie den Technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs). Diese Vereinbarungen gelten ergänzend.

§ 2 Art, Umfang und Ort der Datenverarbeitung
1. Datenarten:
· Audio der Meeting‑Teilnehmenden
· Video der Meeting‑Teilnehmenden (sofern die Funktion nicht deaktiviert wurde).
· Transkript und Zusammenfassungen.
· Metadaten (z. B. Meeting‑Titel, Teilnehmerliste, Datum/Uhrzeit, Dauer, Einladende Person).
2. Keine Analyse von Gesichtern/Verhalten, keine biometrische Identifizierung, keine Bewertung individueller Leistung; Füllwörter können im Transkript erscheinen, fließen aber nicht in die inhaltliche Zusammenfassung ein.
3. Ort der Verarbeitung/Speicherung: ausschließlich innerhalb der EU; technischer und vertraglicher Ausschluss von Zugriffen aus Drittstaaten; Verschlüsselung „in Transit“ und „at Rest“ gemäß TOMs.
4. Keine Modell‑/KI‑Trainingsnutzung: Daten werden nicht zum Training von KI‑Modellen oder zu Eigenzwecken des Anbieters verwendet.

§ 3 Transparenz, Hinweis im Meeting und „Opt‑out“
1. „Sally“ klopft vor Teilnahme an und muss aktiv zugelassen werden. Nach Zutritt weist „Sally“ im Meeting‑Chat deutlich auf die laufende Transkription hin, verlinkt die Datenschutzinformationen und informiert über das „Opt‑out“.
2. Opt‑out‑Mechanik: Jeder Teilnehmende kann durch Eingabe von „opt out“ im Meeting‑Chat verlangen, dass sämtliche bis dahin von „Sally“ gespeicherten und verarbeiteten Meetingdaten (Audio/Video/Transkript/Metadaten) umgehend gelöscht werden; „Sally“ verlässt anschließend das Meeting. Dieser Vorgang wird systemseitig protokolliert.

§ 4 Rollen und Zugriffsberechtigungen
1. Einladende Person / Meeting‑Host (die „Sally“ hinzufügt) erhält Zugriff auf Transkript/Zusammenfassung und kann diese einsehen, teilen und löschen. Weitere Zugriffe richten sich nach dem betrieblichen Berechtigungskonzept.
2. Zugriffe und administrative Aktionen werden entsprechend den TOMs protokolliert.
3. Supportzugriffe durch den Anbieter erfolgen – sofern erforderlich – ausschließlich temporär, zweckgebunden, protokolliert und nur nach Freigabe durch berechtigte Ansprechpartner des Arbeitgebers.

§ 5 Aufbewahrung und Löschung
1. Rohdaten (Audio/Video), die ausschließlich zur Durchführung der Transkription genutzt werden, werden nach Abschluss des jeweiligen Verarbeitungsvorgangs automatisch gelöscht, sofern keine Speicherung durch Berechtigte aktiv konfiguriert wurde.
2. Speicher- und Löschfristen werden vom Arbeitgeber in „Sally“ getrennt je Datentyp festgelegt und angewendet, insbesondere für (i) Transkripte, (ii) KI-Zusammenfassungen/Protokolle, (iii) Audioaufnahmen (sofern Speicherung aktiv konfiguriert ist) und (iv) Videoaufnahmen (sofern Speicherung aktiv konfiguriert ist). Dadurch kann z. B. das Transkript gelöscht werden, während das finale Protokoll/die Zusammenfassung erhalten bleibt.
3. Das Transkript wird gelöscht, sobald ein finales Protokoll bzw. eine finale Zusammenfassung erstellt wurde, spätestens jedoch 6 Wochen nach dem Besprechungstermin. Diese Regel gilt ausschließlich für das Transkript und führt nicht automatisch zur Löschung des finalen Protokolls/der Zusammenfassung; hierfür gelten die jeweils getrennt festgelegten Speicher- und Löschfristen.
4. Löschung auf Verlangen: Berechtigte Personen können Inhalte jederzeit löschen; im Übrigen gelten die Löschprozesse gemäß AVV/TOMs. Löschungsvorgänge werden protokolliert.

§ 6 Rechte der Beschäftigten
1. Beschäftigte können ihre Rechte nach Art. 15–22 DSGVO (z. B. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch) gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen.
2. Der Arbeitgeber stellt interne Kontaktwege (z. B. Datenschutzstelle) bereit und bearbeitet Anfragen fristgerecht. „Sally“ unterstützt die technische Umsetzung (Export/Löschung) im Rahmen der vereinbarten Prozesse.

§ 7 Informationssicherheit und Hosting
1. Der Arbeitgeber setzt die Sicherheitsmaßnahmen gemäß TOMs um (u. a. TLS/HTTPS in Transit, AES‑256 „at Rest“, rollenbasierte Zugriffe, Protokollierung, Mandantentrennung).
2. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der EU. Zugriffe von außerhalb der EU sind vertraglich und technisch ausgeschlossen. Unterauftragsverarbeiter sind in der jeweiligen Subprozessorenliste benannt.

§ 8 Einsatzregeln
1. Die Nutzung von „Sally“ zu Überwachungs‑, Disziplinar‑ oder Sanktionszwecken ist unzulässig.
2. Die Teilnahme von „Sally“ an Gesprächen, die gesetzlich/vertraglich besonderem Geheimnisschutz unterliegen, richtet sich nach den jeweils einschlägigen Regeln (z. B. Berufsgeheimnisse); bei Zweifeln ist der Einsatz vorab zu klären.
3. Heimliche Aufzeichnungen sind unzulässig. Der Hinweis nach § 3 ist stets sicherzustellen.

§ 9 Schlussbestimmungen
1. Änderungen/Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
2. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein/werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt (Salvatorische Klausel). Eine der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommende Regelung tritt an deren Stelle.



Unterschriften
Ort, Datum: _________________________		Ort, Datum: _________________________


____________________________________		____________________________________
Arbeitgeber						Betriebsrat
Name							Name
Position (vertretungsberechtigt)			Position (vertretungsberechtigt)
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